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Flohmarkt Kita Sonnenschein - Voranzeige
Am Samstag, den 20. Mai 2017 findet von 14:30 bis 17:30 Uhr auf dem Kindergartengelände unser diesjähriger
Hofflohmarkt statt.Verkauft werden alle Arten von Kinderkleidung, Spielzeug, Möbel, Kinderfahrzeuge und vieles mehr.
Eine Tischreservierung ist ab 20.04.2017 via E-Mail oder telefonisch möglich (E-Mail: kita-sonnenschein@kappel-
grafenhausen.de,Telefon Kita: 07822/6598). Die Gebühr pro Tisch beträgt 5 € plus ein Kuchen oder 10 € ohne Kuchen.
Die Kindergarteneltern sorgen mit Waffeln, Kaffee und Kuchen, sowie Getränken für das leibliche Wohl.
Die Besucherkinder sind eingeladen, das Freispielgelände der Kita zu erobern.
Elternbeirat und Kindergarten freuen sich auf Ihr Kommen.

FROHHE    OSTTERN
Das  Osterei
Hei, juchhei! Kommt herbei!
Suchen wir das Osterei!
Immerfort, hier und dort
und an jedem Ort!

Ist es noch so gut versteckt,
endlich wird es doch entdeckt.
Hier ein Ei ! Dort ein Ei!
Bald sind’s zwei und drei!
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
ich wünsche Ihnen erholsame Feiertage, unseren Kindern schöne Osterferien und viel Spaß beim Ostereiersuchen.
Von Herzen ein frohes, gesegnetes Osterfest Ihnen allen!

Ihr Bürgermeister 

Jochen Paleit
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Wichtige Rufnummern - Informationen - Notdienste
Rathaus Kappel - Öffnungszeiten Bürgerbüro:

Mo. + Do.: 13:30 - 16:30 Uhr 
Di. + Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr Mi.: 13:30 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Haupt- und Finanzverwaltung:
Mo. - Fr.: 08:00 - 12:00 Uhr Mi.: 16:00 - 18:00 Uhr 
Zentrale/Bürgerbüro 8 63-0
Bürgermeister/Sekretariat (Frau Hauger, Frau Lehmann) 8 63-10
Melde-/Pass-/Gewerbeamt/Soziales/Rente (Frau Kocon) 8 63-21
Hauptamt (Herr Kunz) 8 63-14
Standesamt/Grundbucheinsichtsstelle (Frau Trotter) 8 63-22
Hauptamt/Bauamt/Friedhöfe (Frau Wacker) 8 63-17
Haushaltsplanung/HH-Vollzug/Jahresabschluss/
Buchführung/Anliegerbeiträge (Herr Zeller) 8 63-16
Grund-/Gewerbe-/Hundesteuer/Wasser- u.
Entwässerungsgebühren (Frau Frosch) 8 63-15
Gemeindekasse (Frau Schießle) 8 63-12
Ordnungsamt/Personalamt (Frau Dürr) 8 63-13
Bauamt (Herr Killius) 8 63-28
Förster (mittwochs 17 - 18 Uhr) (Herr Göppert) 8 63-26
Faxnummer 8 63-18
Rathaus Grafenhausen - Öffnungszeiten Bürgerbüro:
Mo.:          8:00 - 12:00 Uhr           Di.:         13:30 - 18:00 Uhr
Mi. - Fr.:   8:00 - 12:00 Uhr
Zentrale/Bürgerbüro 86 33-0
Melde-/Pass-/Gewerbeamt/Soziales (Frau Lehmann) 86 33-41
Grundbuchamt (Amtsgericht Emmendingen) 0 76 41 / 9 65 87-600
Förster (dienstags 17 -18 Uhr) (Herr Göppert) 86 33-47
Faxnummer 86 33-46

Wassermeister OT Kappel und OT Grafenhausen 78 06 03
Wassermeister Wasserversorgungsverband 86 58 53

Kath. Pfarrbüro Grafenhausen 62 62
Sprechstunden: Mittwoch 16.00 bis 17.30 Uhr
Kath. Pfarrbüro Kappel 62 71
Sprechstunden: Mittwoch 14.30 bis 15.30 Uhr
Zentrales Pfarrbüro SE Rust 86 148 - 00
Telefonsprechzeiten Mo bis Fr von 9 bis 11 Uhr
Evang. Pfarramt Mahlberg 0 78 25 / 93 82

Feuerwehr Notfallrettung 1 12
Kommandant Hilmar Singler 66 17
Stellvertr. Kommandant Timo Hilß 0171 / 42 86 797
Feuerwehrgerätehaus Kappel-Grafenhausen 7 82 22
Feuerwehrgerätehaus Fax 86 62 65
Polizei Notruf 1 10
Polizeiposten Ettenheim 44 69 50
Bezirksschornsteinfegermeister 0 78 24/5 38
Erdaushubdeponie OT Kappel 0172 / 3 79 01 33
Mi. u. Do. 8 – 12:30 und 13 – 16:45 Uhr
Kompostierungsanlage Wittenweier 0 78 24 / 38 49 o. 24 84
Di. + Do. 13:30 – 18:00, Fr. 13:30 – 17:00, Sa. 8:30–12:30 Uhr
Gas Badenova 0 18 02/76 77 67
EnBW Regional AG, Rheinhausen 08 00/3 62 94 77
Schlüsselaufsperrdienst Tag und Nacht 0172 / 19 55 099
Tierkörperbeseitigung 0 77 74/ 9 33 90
Vergiftungsinformationszentrale 07 61/1 92 40
Telefonseelsorge 0 800 111 0 111
Arzt-Notdienst 116 117
Zahnarzt-Notdienst 0 18 03/22 25 55-11
Apotheken-Notdienst 0 800 /228 228-0
Hilfen für Schwangere in Not 0 800 /00 66 737
Krankentransporte 0781/1 92 22
Krankenhaus Ettenheim 43 00
Krankenhaus Lahr 0 78 21/93-0
Nachbarschaftshilfe 86 53 74
Sprechstd. Förderverein Sen.-Wohnanlage 
Grafenhausen, Kirchstraße 70,  Do. 17 – 18 Uhr 86 53 74
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Vertrieb: PF Direktwerbung GmbH, Ruster Str. 8, 77975 Ringsheim, Tel. 0 78 22/44 62-0; Kopien und sonstige Reproduktionen nur mit Genehmigung des Verlags, für Druckfehler keine Haftung.

Apotheken-Notdienst
Freitag, 14.04.2017: Wiegandt-Apotheke, Ettenheim
Samstag, 15.04.2017: Apotheke im Riedhaus, Meißenheim
Sonntag, 16.04.2017: Schloss-Apotheke, Rust
Montag, 17.04.2017: Apotheke am Storchenturm, Lahr
Kindergarten St. Cyprian und Justina OT Kappel 64 36
Kindergarten Regenbogen OT Kappel 86 54 64
Kindergarten Sonnenschein OT Grafenhausen 65 98

F-Jugend SV Grafenhausen trifft Fußball-Bundestrainerin
Die Spieler der F-Jugend des SV Grafenhausen hatten sich als Einlaufkinder beim Frauen-Bundesligisten SC Sand beworben.
Die Kinder durften beim Spiel gegen den Tabellenführer "Turbine Potsdam" der Frauen-Bundesliga - bei herrlichem Früh-
lingswetter - als Einlaufkinder dabei sein. Eine Riesensache
für die Nachwuchskicker. An der Hand der Tabellenführer
gingen sie mit aufs Spielfeld und konnten mit den Spielerin-
nen den zahlreich erschienenen Fans und Gästen zuwinken.
Vor Ort war unerwarteter Weise auch die Bundestrainerin
Steffi Jones, die Spielerinnen beider Vereine beobachtet hat.
Mit ihr gab es für die Kids ein Gruppenfoto und auch per-
sönlich unterschriebene Autogrammkarten. Das war dann
noch das i-Tüpfelchen auf diese tolle Aktion.
Das anschließende Spiel war sehr attraktiv und auf hohem 
Bundesliga-Niveau mit Torchancen auf beiden Seiten. Der
SC Sand musste in der 85. Minute einen Gegentreffer 
hinnehmen ohne selbst ein Tor geschossen zu haben. Das
Spiel wurde dadurch mit 0:1 verloren, dem Tabellenführer
konnte leider kein "Bein gestellt" werden.



Herzliche Einladung zur Wilde-Waldweiden-Begehung
Im Rahmen der Ökokontomaßnahme der Gemeinde Kappel-Grafenhausen wird nun der nächste Projektschritt
vollzogen.Wir laden Sie herzlich ein zur:

Wilde-Waldweiden-Begehung am Dienstag, dem 25.April 2017, um 18:00 Uhr;

Treffpunkt ist das Rathaus Kappel.

Einem Einführungsvortrag im Bürgersaal des Rathauses Kappel 

folgt eine Exkursion zu den Wilden Waldweiden.

Auf Grundlage der Schonwaldverordnung werden künftig auch Wälder westlich der Elz beweidet und so in
einen lichten Eichen-Ulmen-Hutewald überführt; auch hier sind nun Salers-Rinder und Koniks anzutreffen.
Mit dieser Ökokontomaßnahme in unserem Rheinauewald können überdies naturschutzrechtliche Ausgleichs-
und Ersatzmaßnahmen zukünftig weitgehend von unseren hochproduktiven Ackerflächen ferngehalten werden.

Da die freilaufenden Rinder und Pferde das Herzstück der Wilden Weiden Taubergießen sind, bitten wir um 
Beachtung folgender Verhaltensregeln - zur Sicherheit von Mensch und Tier:

✓ Auf dem Weg bleiben.

✓ Mindestens 25 Meter Abstand zu den Tieren halten.

✓ Tiere nicht füttern.

✓ Hunde verboten.

✓ Das Betreten erfolgt auf eigene Gefahr.
Weder der Flächeneigentümer noch der Halter der Tiere übernimmt eine Haftung.

Gerne möchten wir Sie gemeinsam mit Herrn Jürgen Neumaier vom Amt für Landwirtschaft und Herrn 
Bernhard Ihle vom Amt für Waldwirtschaft über das richtige Verhalten im Projektgebiet für ein ungestörtes 
Naturerlebnis informieren.
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Freizeitspaß im Ried vom 29. Juli bis 13.August 2017
Die von den Riedgemeinden Meißenheim, Neuried, Schwanau und Kappel-Grafenhausen im vergangenen Jahr
durchgeführte Riedwoche war aufgrund der vielfältigen Angebote abermals ein großer Erfolg.Veranstalter und
Teilnehmer waren begeistert.

In der Zeit zwischen 29. Juli und 13. August werden wieder verschiedene Programmpunkte  für Einheimische,
Tagestouristen und Urlauber aus nah und fern angeboten.Vieles ist möglich: Radtouren, Bootstouren, geführte
Wanderungen, Inlineskating-Touren, Kutschenfahrten, Reiten, Museumsführungen, Naturbeobachtungen,
Schwimmen, Surfen,Tauchen, Segeln und vieles mehr wie kulinarische Angebote der Gastronomie und Schnaps-
brennereien…

Jeder, der eine gute Idee hat, kann ein Angebot machen, wofür von den Teilnehmern auch ein 
Kostenbeitrag verlangt werden kann.

Wer also unseren Gästen oder den Nachbarn aus dem Elsass etwas von den Reizen der Ferienregion Ried näher
bringen will, sollte sich bis 28.April 2017 anmelden. Es wäre für die Organisation der Riedwoche sehr hilfreich,
wenn für jede Veranstaltung zwei alternative Terminvorschläge eingereicht würden.

Den Anmeldebogen finden Sie im Internet unter www.kappel-grafenhausen.de. Die Anmeldungen können Sie 
gerne direkt an die Gemeinde Neuried, Sekretariat, Kirchstr. 21, 77743 Neuried senden.
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Öffentliche Bekanntmachung
Der Gemeinderat der Gemeinde Kappel-Grafenhaussen
hat in öffentlicher Sitzung am 04. Juli 2016 den Aufstel-
lungsbeschluss zum Bebauungsplan 

ÖSTLICHER ORTSEINGANG 
GRAFENHAUSEN, 5. Änderung
gefasst. Der Geltungsbereich ist aus dem unten abge-
druckten Lageplan ersichtlich. 

Der Bebauungsplan wird als Bebauungsplan der Innen-
entwicklung nach § 13a BauBG ohne Durchführung einer
Umweltprüfung nach § 2 (4) BauGB durchgeführt. Der
Flächennutzungsplan ist gem. §13 a Abs. 2 Nr. 2 im Wege
der Berichtigung anzupassen.
Zum Zweck der Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1
BauGB werden der Bebauungsplan mit Begründung in der
Zeit vom 

18. April 2017  bis einschließlich 5. Mai 2017

im Rathaus Kappel, Rathausstraße 2, Bauamt, Zimmer 14
von Montag bis Freitag, vormittags von 8:00 Uhr bis 12:00
Uhr, nachmittags am Mittwoch von 16:00 - 18:00 Uhr öf-
fentlich ausgelegt.
Während der Dienststunden besteht die Möglichkeit, die
Planunterlagen einzusehen. Stellungnahmen können
während der Auslegungsfrist abgegeben werden. Nicht
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen  können bei der
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksich-
tigt  bleiben. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsge-
richtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendun-
gen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend ge-
macht wurden, aber hätten geltend gemacht werden kön-
nen.
Kappel-Grafenhausen,  13. April 2017
gez. Jochen Paleit, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Der Gemeinderat der Gemeinde Kappel-Grafenhaussen
hat in öffentlicher Sitzung am 03. April 2017 den Bebau-
ungsplan  

NEUGLÄND, 7.Änderung
als Satzung beschlossen. Der Geltungsbereich  ist aus dem
unten abgedruckten Lageplan ersichtlich. 

Die Satzung des Bebauungsplans wird mit dieser Be-
kanntmachung rechtsverbindlich.
Die Satzung des Bebauungsplans mit Begründung kann
während der Dienststunden im Rathaus Kappel, Zimmer
14 von Montag bis Freitag von 08:00 bis 12:00 Uhr und
Mittwochnachmittags von 16:00 bis 18:00 Uhr eingesehen
werden.
Gemäß §215 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) werden un-
beachtlich:
1. Eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB be-

achtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens-
und Formvorschriften.

2. Eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtli-
che Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3. Nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorganges, wenn sie nicht innerhalb von ei-
nem Jahr seit dieser Bekanntmachung des Bebauungs-
planes schriftlich gegenüber dem Zweckverband unter
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind.

Auf die Voraussetzung für die Geltendmachung der Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften und die
Rechtsfolgen gem. § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg und auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3,

Amtliche Bekanntmachungen
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Abs. 4 und Abs. 5 BauGB über die fristgerechte Geltend-
machung und das Erlöschen von Ersatzansprüchen nach
§ 39 ff BauGB, die sich auf Festsetzungen des Bebauungs-
plans begründen, wird hingewiesen.
Kappel-Grafenhausen 13. April 2017
gez. Jochen Paleit, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Bebauungsplan "Allmend" - 4. Änderung
Inkrafttreten des Bebauungsplans mit örtlichen Bauvor-
schriften im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB
Der Gemeinderat der Gemeinde Kappel-Grafenhausen
hat in der öffentlichen Sitzung am 03.04.2017 den Bebau-
ungsplan "Allmend" - 4. Änderung und die zugehörigen
örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan gemäß §
10 Abs. 1 BauGB als jeweils selbstständige Satzung be-
schlossen. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans "Allmend"- 4.
Änderung ergibt sich aus dem nachfolgend abgedruckten
Zeichnerischen Teil des Bebauungsplans i.d.F. v. 03.04.2017.

Das Planungsgebiet umfasst eine Gesamtfläche von ca.
0,44 ha. Es liegt im Gewerbegebiet im Westen des Ortsteils
Kappel. Der Geltungsbereich der Bebauungsplanände-
rung wird im Süden durch die Allmendstraße begrenzt.
Einbezogen sind die ehemaligen Tennisplätze. 
Mit dieser Änderung wird die Nutzung der im Bebauungs-
plan "Allmend" ausgewiesenen Grünflächen mit der
Zweckbestimmung Sport den aktuellen Bedürfnissen an-
gepasst und eine Gewerbefläche ausgewiesen.
Der Bebauungsplan "Allmend" - 4. Änderung und die
örtlichen Bauvorschriften treten mit dieser Bekannt-
machung in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB, § 74 LBO).
Jeder kann den Bebauungsplan, die örtlichen Bauvor-
schriften und die Begründung im Rathaus der Gemeinde
Kappel-Grafenhausen, Bauamt, Zimmer 14, 77966 Kap-
pel-Grafenhausen, während der üblichen Dienststunden
einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen.
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 - 3 und Abs. 2
des Baugesetzbuches (BauGB) sowie in der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der
GemO bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
sowie Mängel im Abwägungsvorgang bei der Aufstellung
dieses Bebauungsplans sind nach § 215 Abs. 1 Nr. 1 - 3
BauGB und § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn

- die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
nicht innerhalb eines Jahres und

- Mängel des Abwägungsvorgangs nicht innerhalb von 
1 Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Dabei
ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel
begründen soll, darzulegen. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des Bau-
gesetzbuches über die Geltendmachung von Planungsent-
schädigungsansprüchen durch Antrag an den Entschädi-
gungspflichtigen (vgl. § 44 Abs. 1 und 2 BauGB) im Falle
der Vermögensnachteile und auf das nach § 44 Abs. 4
BauGB mögliche Erlöschen der Ansprüche, wenn der 
Antrag nicht innerhalb der Frist von 3 Jahren gestellt ist,
wird hingewiesen.
Nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) gilt der Bebauungsplan - sofern er unter
der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung
ergangenen Bestimmung zustande gekommen ist - ein
Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang an 
gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht wenn
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die

Genehmigung oder die Bekanntmachung des Bebau-
ungsplanes verletzt worden sind,

2. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 Gemeinde-
ordnung wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
oder wenn innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss
beanstandet hat oder die Verletzung von Verfahrens-
und Formvorschriften gegenüber der Gemeinde unter
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung 
begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Kappel-Grafenhausen, den 13.04.2017
gez. Jochen Paleit, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Der Gemeinderat der Gemeinde Kappel-Grafenhaussen
hat in öffentlicher Sitzung am 08. September 2016 be-
schlossen, den Bebauungsplan

Mühlegrün, Teilaufhebung
gemäß § 4a Abs. 3 BauGB erneut offenzulegen und die
berührten Behörden und Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB erneut zu beteiligen. Der Gel-
tungsbereich ist aus dem unten abgedruckten Lageplan
ersichtlich. 



Seite 6 Donnerstag, den 13.04.2017 Kappel-Grafenhausen Nr. 15

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind ver-
fügbar: 
– Beschreibung und Bewertung der Schutzgüter
Mensch, Landschaftsbild/Erholung, Boden und Altlasten,
Klima, Grund- und Oberflächenwasser, Flora und Fauna,
Kultur und sonstige Sachgüter
Zum Zweck der Öffentlichkeitsbeteiligung nach   § 3 (2)
BauGB werden der Bebauungsplan mit Begründung in der
Zeit vom 

21. April  2017  bis einschließlich 22. Mai 2017

im Rathaus Kappel, Rathausstraße 2, Bauamt, Zimmer 14
von Montag bis Freitag, vormittags von 8.00 Uhr bis 12.00
Uhr, nachmittags am Mittwoch von 16.00 - 18.00 Uhr öf-
fentlich ausgelegt.
Während der Dienststunden besteht die Möglichkeit, die
Planunterlagen einzusehen. Stellungnahmen können
während der Auslegungsfrist abgegeben werden. Nicht
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen  können bei der
Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksich-
tigt  bleiben. Ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsge-
richtsordnung ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendun-
gen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im
Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend ge-
macht wurden, aber hätten geltend gemacht werden kön-
nen.
Kappel-Grafenhausen,  13. April 2017
gez. Jochen Paleit, Bürgermeister

Deponien und Wertstoffhöfe im Orten-
aukreis am Karsamstag geschlossen
Alle Deponien und Wertstoffhöfe im Ortenaukreis sind am
Karsamstag, 15. April 2017, geschlossen. Darüber infor-
miert der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft im Landratsamt
Ortenaukreis.
Vor und nach den Osterfeiertagen sind die Deponien und
Wertstoffhöfe wie gewohnt geöffnet. Die Öffnungszeiten
stehen auf der Rückseite des aktuellen Abfallabfuhrkalen-
ders und auf der Internetseite des Eigenbetriebs Abfall-
wirtschaft Ortenaukreis im Menüpunkt "Abfallannahme-
stellen". 
Fragen beantworten die Abfallberater des Eigenbetriebs
Abfallwirtschaft Ortenaukreis telefonisch unter 0781 805-
9600 oder per E-Mail unter abfallwirtschaft@ortenau-
kreis.de.

Grenzüberschreitender Sprechtag
zu Alltagsfragen
Seit mehreren Jahren bietet die INFOBEST Kehl/Stras-
bourg zweimal im Jahr einen grenzüberschreitenden 
Sprechtag an.
Zahlreiche Bürger am Oberrhein leben in einem Land und
arbeiten im Nachbarland. Daraus ergeben sich Fragen zu
Krankenversicherung, Steuern, Familienleistungen oder
zum Thema Arbeit. Wer in Deutschland wohnt und in
Frankreich arbeitet - oder umgekehrt -, wer ins Nachbar-
land umziehen oder dort Arbeit suchen möchte, wer als
Grenzgänger von Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit betrof-
fen ist oder Fragen zum Thema Steuern hat, der kann sich
bei diesen grenzüberschreitenden Sprechtagen von deut-
schen und französischen Spezialisten informieren lassen. 
Der nächste grenzüberschreitende Sprechtag der INFO-
BEST Kehl/Strasbourg findet am Mittwoch, 19.04.2017
bei der INFOBEST statt. 
Anwesend sein werden Vertreter der Agentur für Arbeit,
der französischen Arbeitsverwaltung (Pôle Emploi), der 
Familienkasse, der L-Bank und der französischen Familien-
kasse (Caf du Bas-Rhin), der Krankenkasse AOK und der
französischen Krankenkasse (CPAM) sowie des deutschen
Finanzamts.
Die Experten aus beiden Ländern können die Fragen kom-
petent beantworten, konkrete Lösungen vorschlagen und
die nötigen Verfahrensschritte erläutern.
Terminvereinbarungen sind telefonisch, per Email
oder vor Ort unbedingt erforderlich (Anmelde-
schluss: 14.04.2017). Die Experten sind am 19. April
von 9:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr
bei der INFOBEST Kehl/Strasbourg anzutreffen. Die Bera-
tung ist kostenlos und erfolgt in individuellen Gesprächen
zu je 20 Minuten. Die Gespräche können auf Deutsch oder
auf Französisch stattfinden.
INFOBEST Kehl/Strasbourg, Rehfusplatz 11, 77694 Kehl
Tel : 07851 94 79 0, E-Mail: kehl-strasbourg@infobest.eu

FFH-Mähwiesen-Monitoring
Die Europäische Richtlinie 92/43/EWG zur Erhaltung der
natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere
und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, kurz FFH-
Richtlinie) ist eine zentrale Grundlage des Naturschutzes in
Europa. Ihre Umsetzung wurde in das Bundes- und Landes-
naturschutzgesetz aufgenommen. Baden-Württemberg ist
danach verpflichtet, einen günstigen Erhaltungszustand

Fundsachen

Fundsachen - Ortsteil Kappel
1 schwarzes Herren-Fahrrad

Wir gratulieren
Sonntag, 16.04.2017

Herrn Herbert Schneider, Untergarten 50
zum 90. Geburtstag

Dem Jubilar die besten
Glückwünsche und alles Gute.

Jochen Paleit
Bürgermeister 

Glückwunsch zum 90. Geburtstag
Zur Vollendung des 90. Lebensjahres

gratuliere ich Ihnen, verehrter Herr Schneider,
sehr herzlich und wünsche, 
dass Sie Ihren Geburtstag 

bei guter Gesundheit feiern können.

An Ihrem Ehrentag können Sie
auf eine Lebenszeit zurückblicken, 

wie sie nur wenigen Menschen vergönnte ist.
Möge Ihnen ein schöner und

gesegneter Lebensabend beschieden sein.

Ihr Bürgermeister
Jochen Paleit

Aktuell
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seiner europaweit bedeutenden Arten und Lebensräume
dauerhaft zu bewahren oder wiederherzustellen. Um die
Wirksamkeit der ergriffenen Schutzbemühungen zu über-
prüfen, müssen die Erhaltungszustände der Arten und 
Lebensräume regelmäßig überwacht werden (FFH-Moni-
toring). 
Baden-Württemberg hat aufgrund seines hohen Anteils
am Gesamtbestand der FFH-Mähwiesen in der kontinen-
talen Region Deutschlands eine besondere Verantwortung
für diese FFH-Lebensräume. Um neben bundesweit auch
landesweit belastbare Aussagen zu Änderungen des Er-
haltungszustands der FFH-Mähwiesen treffen zu können,
wird seit 2012 ein landesweites FFH-Mähwiesen-Monito-
ring etabliert. 
Im Rahmen des FFH-Mähwiesen-Monitorings werden in
der Gemeinde Kappel-Grafenhausen von Mitte April bis
Ende August 2017 floristische Kartierungen durchgeführt.
Die Untersuchungen erfolgen im Auftrag der LUBW Landes-
anstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg. Die Erfassungen werden durch private
Fachbüros vorgenommen und finden ausschließlich im
Außenbereich statt. Im Rahmen dieser Erhebungen ist es
den Kartierern als Beauftragte der LUBW grundsätzlich er-
laubt Grundstücke ohne vorherige Anmeldung zu betre-
ten (§ 52 NatSchG). 
Bei der Erfassung und Auswertung des FFH-Mähwiesen-
Monitorings erfolgt keine Zuordnung von Ergebnissen zu
Grundstückseigentümern oder Bewirtschaftern. Die Unter-
suchungsergebnisse werden auf die Landesfläche hochge-
rechnet, um eine Aussage zur Entwicklung der FFH-
Mähwiesen in Baden-Württemberg zu erhalten. Es werden
keine dauerhaften Markierungen auf der Fläche vorge-
nommen.
Weitere Informationen zur FFH-Richtlinie und FFH-
Mähwiesen erhalten Sie auf den  Internetseiten der LUBW:
www.lubw.baden-wuerttemberg.de? Natur und Landschaft?
Europäische Naturschutzrichtlinien.

Fachbereich Flurneuordnung des Landrats-
amts Ortenaukreis in neuer Dienststelle
Der Fachbereich Flurneuordnung des Amtes Vermessung
& Flurneuordnung bezieht seine neue Dienststelle im
Landratsamtsgebäude in der Kronenstr. 29 in Offenburg.
Ab Mittwoch, 29. März, sind die Mitarbeiter des Fachbe-
reichs Flurneuordnung und der Amtsleiter Ansgar Jäger
dort unter der Telefonnummer 0781 805 1900 zu errei-
chen. Die Postadresse lautet Landratsamt Ortenaukreis,
Vermessung & Flurneuordnung, Badstraße 20, 77652 Of-
fenburg, und die E-Mail-Adresse vermessung-flurneuord-
nung@ortenaukreis.de.
Im Juni werden auch die Mitarbeiter des Fachbereichs Ver-
messung in die Kronenstraße 29 umziehen. Sie sind weiter
telefonisch unter der Nummer 0781 805 1800 zu errei-
chen.

Schulabgänger aufgepasst!
Das Technische Gymnasium Offenburg bietet zum
Schuljahr 2017/18 noch freie Plätze in folgenden Profilen:
• Technik und Management (TGTM)
• Umwelttechnik (UTG)
• Informationstechnik (ITG)
Wir sind ein berufliches Gymnasium und bieten den Erwerb
der Allgemeinen Hochschulreife in drei Jahren mit einer
technisch-fundierten Bildung in dem jeweiligen Profil.
Voraussetzungen: 
• Erfolgreicher Abschluss der Realschule, Werkrealschule,

zweijährigen Berufsfachschule oder der Berufsaufbau-

schule (Durchschnittsnote Englisch, Mathematik und
Deutsch von 3,0 ; in jedem der Fächer mindestens "aus-
reichend")

• Versetzung in die 9. Klasse bei 8-jährigem Gymnasium
bzw. 10. Klasse bei 9-jährigem Gymnasium

Bei Einschulung sollten Sie das 19. Lebensjahr, bei Nach-
weis einer abgeschlossenen Berufsausbildung das 22. Le-
bensjahr noch nicht überschritten haben.
Interessierte können sich m Nachrück-Verfahren bewer-
ben auf der Internetseite: 
https://anmeldung-bs.rpf.fr.schule-bw.de/
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat unter
0781/805-8400 oder per Email an info@gs-offenburg.de

Gottesdienst und Veranstaltungen
in der Evang. Kirchengemeinde
Mahlberg, Kappel-Grafenhausen,
und Rust

Evang. Pfarramt, Rathausplatz 2, 77972 Mahlberg
Tel. 07825/9382, pfarramt@ev-kirche-mahlberg.de
IBAN: DE26 6645 0050 0070 0196 27
Dekan Rainer Becker
www.ev-kirche-mahlberg.de
Ostern
Sonntag, 16.04.2017

9:00 Uhr Abendmahlgottesdienst in Rust
(Pfarrerin Sonja Pfeiffer)

10:15 Uhr Abendmahlgottesdienst in Mahlberg
(Pfarrerin Sonja Pfeiffer)

Montag, 17.04.2017
9:00 Uhr Abendmahlgottesdienst in Grafenhausen

(Pfarrerin Sonja Pfeiffer)

Sonntag, 23.04.2017
9:00 Uhr Gottesdienst in Rust (Schuldekan Dietrich)

10:15 Uhr Gottesdienst in Mahlberg (Schuldekan Dietrich)

Das Pfarramt ist ins Jakobushaus, Untere Gasse 4,
umgezogen.
Bürozeiten: Dienstag 9:00 - 11:00 Uhr

Mittwoch 15:00 - 16:00 Uhr

Bitte wenden Sie sich in dringenden seelsorgerlichen Fällen
an Pfarrerin Plöse in Ettenheim, Tel. 0 78 22 / 96 46

Die Evangelisch-Freikirchliche
Gemeinde Ettenheim
lädt sehr herzlich zu den Veranstaltungen und
Gottesdiensten ein:

Termine im Gemeindehaus:
Freitag, 14.04.2017
17:00 Uhr Karfreitagsgottesdienst

Sonntag 16.04.2017
10:00 Uhr Ostergottesdienst

Mittwoch, 19.04.2017
13:30-15:00 Uhr Tafel
Weitere Informationen unter Tel. 07822/4499523 oder
www.efg-ettenheim.de

Kirchliche Nachrichten
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Pfarrbüro Kappel - Grafenhausen 
Kirchstr. 45 | 77966 Kappel - Grafenhausen 
Tel. 07822-6262 | Fax 86148-29 | www.se-rust.de
Bürozeiten  Grafenhausen Mittwoch 16.00 - 17.30 Uhr

Pfarrbüro Kappel - Grafenhausen 
Rathausstr. 54 | 77966 Kappel - Grafenhausen 
Tel. 07822-6271 
Bürozeiten Kappel Mittwoch 14.30 - 15.30 Uhr

Außerdem bieten wir im zentralen Pfarrbüro Telefon-Sprechzeiten
an, diese sind montags bis freitags von 9 – 11 Uhr, Tel. 86148-00

Informationen zur Gottesdienstordnung und Veranstaltungen
in unserer Seelsorgeeinheit entnehmen Sie bitte dem Pfarr-
brief, der dieser Ausgabe beiliegt oder in den Kirchen unserer
Seelsorgeeinheit ausgelegt ist.

Bücherei

In den Osterferien ist die Kath. öffentliche Bücherei
kurzfristig geschlossen.
Wir beginnen wieder am Donnerstag, den 20.April 2017.
Die Öffnungszeiten der Bücherei sind immer am Dienstag
von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr und jeden Donnerstag von
17:30 Uhr bis 19:00 Uhr.
Die Mitarbeiterinnen der Bücherei wünschen allen Freunden
und Lesern der Bücherei ein  SCHÖNES  OSTERFEST.

SC Kappel

Begegnungen am Wochenende
Samstag 15.04.
14:00 Uhr SC Wallburg II - SC Kappel II
16:00 Uhr SC Wallburg I - SC Kappel I

Pizzahock im Sportheim
Am 24. April gibt es im Sportheim des SC Kappel wieder
leckere Pizza von Franco. Ab 17:00 Uhr darf geschlemmt
werden. Das Beste? Der Erlöß geht an die Jugendabteilung
des SC Kappel. Das Sportheimteam freut sich über Ihren
Besuch. 

Die SC Kappel Damen sagen: DANKE
Ein großes und herzliches Dankeschön an alle Sponsoren,
die sich bei der Anschaffung der neuen Trainingsanzüge
beteiligt haben. Danke an Rhein Apotheke, physiomed
Münchweier, Kanalsanierung Koßmann sowie Privatper-
sonen. Die Damen bedanken sich derzeit mit einer tollen
Leistung als Tabellenführer.

SG Südliche Ortenau

Donnerstag 13.04.2017
B: 19:00 SG - SG Zeller FV (Bezirkspokal  Kappel)

Stellenanzeige:
Die SG Südliche Ortenau sucht für die kommende
Saison 2017/2018 einen engagierten B-Junioren-
trainer, der den erfolgreich eingeschlagenen Weg der
Spielgemeinschaft mitgestalten möchte. Interessierte 
können sich gerne an die Mitglieder des Jugendgremium
(Benjamin Bücheler, Ralf Saile, Karin Betscha, Detlef 
Reiter, Arno Rottler und Jens Wagner) wenden.
Als Entlohnung stehen diverse Möglichkeiten offen, die
wir gerne persönlich besprechen können!

Kreuzweg-Andacht für Kinder
am Karfreitag, 14. April 2017

um 10.00 Uhr
Treffpunkt ist am Pfarrheim in Grafenhausen

 

 

 

 

 

 

 

 

St. Jakobus, Grafenhausen

Vereine

Sportclub
Kappel

SG Südliche Ortenau
Jugendtermine
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SV Grafenhausen

Samstag, 15.04.2017
14:00 Uhr  SV Grafenhausen II-   SF Kürzell II 
16:00 Uhr  SV Grafenhausen I -   SF Kürzell I 

Tischtennisfreunde Kappel

Schulmeisterschaften 08.04.2017
Am vergangenen Samstag den 08.04. veranstaltete der
TTF Kappel die diesjährigen Schulmeisterschaften.
Bei den 1. und 2. Klässler siegte David Obert souverän vor
Phillip Peters und Felix Sandhaas.
Bei den Schülern der 3. und 4. Klasse gab es ein Novum:
Eric Friesen, Marek Klauser sowie Eric Klauser waren nach
allen Spielen Punktgleich. Selbst der direkte Vergleich
brachte keinen Sieger hervor. Somit musste das Satzver-
hältnis entscheiden. Hier war Eric Friesen ein Satz vor Ma-
rek Klauser und dieser wiederum ein Satz vor Eric Klauser.
Zum Schluss fanden dann noch die Finalspiele mit den 
jeweils besten jeder Gruppe statt. Bei diesen konnte sich
David Obert vor Eric Freisen sowie Marek Klauser und 
Phillip Peters durchsetzen. 
Der TTF Kappel gratuliert den Siegern und bedankt sich
bei den beiden Schulen für die gute Zusammenarbeit.

Generalversammlung 19.05.2017 
Am Freitag, den 19. Mai 2017 findet um 19:30 Uhr die 
diesjährige Generalversammlung des TTF Kappel a. Rh.
statt. Hierzu möchten wir alle Mitglieder recht herzlich
einladen! 
Voraussichtliche Tagesordnung: 
Bericht des Vorstandes 
Entlastung des Vorstandes 
Wahlen
Wünsche und Anträge 
Verschiedenes 
Anträge zur Tagesordnung sind schriftlich beim Vorstand
einzureichen. 
Wir bitten um vollzähliges Erscheinen!  

Jugendfeuerwehr

Jugendfeuerwehrprobe
Am Freitag, den 13.04.03.2017 findet um 18:30 Uhr
die nächste Jugendfeuerwehrprobe statt.
Um vollzähliges und pünktliches Erscheinen wird gebeten.
Euer Jugendfeuerwehrteam

Vdk Ortsverband Grafenhausen

Termine für die Sprechstunde bei Frau Bronner
nur nach telefonischer Absprache unter 07822-780620
oder Kontaktaufnahme über unsere Homepage.
Alle weiteren Infos auf unserer Homepage:
www.vdk.de/ov-grafenhausen".

TC Kappel-Grafenhausen e.V.
Liebe Tennisfreunde,
es ist bald wieder soweit. In mehreren Arbeitseinsätzen,
sind die Plätze für die Saison 2017 fast spielbereit.
Dank an alle, die dabei mitgeholfen haben und bei den
letzten Arbeiten helfen. Am 15.04.2017 wollen wir die
Plätze mit einem kleinen Sektempfang eröffnen.
Auch für das leibliche Wohl ist mit Brezeln und Hefezopf
bestens gesorgt.
Um 9 Uhr ist Treffpunkt. Dann wollen wir unserer Tennis-
anlage noch den nötigen Feinschliff verpassen.
Danach darf und kann gegessen und getrunken werden.
Auf rege Teilnahme freut sich der Vorstand.
Markus Rombach Nico Köbele
1. Vorsitzender 2. Vorsitzender

Angelverein Kappel

Der Angelverein Kappel-Grafenhausen lädt Sie ein am
Karfreitag, den 14. April 2017 ab 11:30 Uhr zum Edel-
fischbuffet ins neu renovierte Vereinsheim des AV Kappel-
Grafenhausen am Halbmondsee.

Musikkapelle Kappel

Kick-Off zum Jubiläum 2020
Für alle Musiker/innen der Kapelle findet am Ostersams-
tag, 15. April um 17 Uhr im Rathaus eine Einstimmung zu
unserem 200-jährigen Jubiliäum im Jahr 2020 statt. 
Wir werden uns die Filme der vorangegangenen Jubiläen
150 Jahre und 175 Jahre MKK anschauen und ca. um
18:30 Uhr gemeinsam Abendessen.

PINNWAND für April und Mai 2017:

Ostersonntag, 16. April: musikalische Mitgestaltung des
Ostergottesdienstes in Kappel
um 8.45 Uhr

Sonntag, 30. April: Frühschoppenkonzert
beim Maihock in Ohlsbach

Sonntag, 07. Mai: Kirchenkonzert in der Kirche 
St. Cyprian und Justina Kappel
um 17 Uhr

Sonntag, 28. Mai: Waldhock an der Waldhütte
im Ellenbogenwald ab 11 Uhr

Narrenzunft Rhinschnooge

Häsabgabe - bitte Termin beachten!!
Am Samstag, 29.04. ist von 14 bis 15 Uhr einmalige
Häsabgabe. Bitte kommt pünktlich. 
Wer sein Häs nicht selbst abgeben kann, sollte jemanden
beauftragen, der es für ihn abgibt. Bitte achtet darauf,
dass die Häs sich in einem sauberen Zustand befinden,
wenn nötig auch gereinigt.
Es ist wichtig, dass ALLE ihr Häs abgeben.

Sportverein
Grafenhausen

Tischtennisfreunde
Kappel

Musikkapelle
Kappel am Rhein

– Ortsverband Grafenhausen

Jugendfeuerwehr
Kappel-Grafenhausen

Angelverein
Kappel-Grafenhausen

Narrenverein Rhinschnooge
Kappel a. Rh. e.V.
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Musikkapelle Grafenhausen

Die Musikkapelle sagt Dankeschön
Wir möchten uns ganz herzlich bei den Besuchern des
Frühjahrskonzert bedanken. Es hat uns sehr viel Spass 
gemacht, vor so einem aufmerksamen Publikum zu 
spielen. Wir würden uns freuen, Sie bald wieder bei einer
unserer Veranstaltung begrüßen zu dürfen.

Voranzeige
Auch in diesem Jahr veranstaltet die Musikkapelle Gra-
fenhausen den 1. Mai Hock im Niederwald. 
Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein.
Wir freuen uns schon jetzt auf schönstes Ausflugswetter
und Ihren Besuch.
Ihre Musikkapelle Grafenhausen

Landfrauen Grafenhausen

Jahreshauptversammlung
Die Landfrauen Grafenhausen laden am 20.04.2017 um
19:30 Uhr im Café Rheintal alle Mitglieder zur Jahres-
hauptversammlung ein.

"Süße Versuchung-Zucker und andere Süßungsmittel"
Die Lust auf Süßes ist angeboren und die süße Liebe bleibt
vielen bis ins hohe Alter erhalten. Ein maßvoller Verzehr
von Süßem ist nicht ungesund. Doch was bedeutet dies in
der Praxis? Können wir und unsere Kinder ein gesundes
Genießen erlernen? Zucker ist auch nicht gleich Zucker.
Welche Süßungsmittel werden uns angeboten und wie
sind sie zu beurteilen? Zum Thema Zucker und andere
Süßungsmittel stellen sich viele wichtige Fragen, die im
Rahmen dieses praxisbezogenen Vortrages von der Refe-
rentin des Ernährungszentrums Südlicher Oberrhein be-
antwortet werden.
Die Landfrauen laden nach dem Vortag zu Kaffee und 
Kuchen ein.
Wo? Bauhof Grafenhausen
Wann? Dienstag,25.04..2017 um 14:00 Uhr
Referentin: Dr. Silke Bauer (Ernährungszentrum Ortenau) 

Anmeldeschluss: 21.04.2017 bei 
Bärbel Billharz Tel.:07822/6864 
Carmen Biechele Tel.: 07822/7435 

Volkssportfreunde Grafenhausen

Wandertermine im April 2017
22./23. Buggingen (2) Start am 22.4. von 11-16 Uhr
30. Schweighouse/Elsaß (Busfahrt)

Wir freuen uns über eine rege Teilnahme.
Hinweis: Die ausgeschriebene Wanderung am Karfreitag,
14. April 2017 in Benfeld wurde abgesagt und findet nicht
statt.
Fur unsere Busfahrt zur Wanderung nach Schweighouse
am 30. April sind noch Plätze frei. Die Fahrt ist für alle 
kostenlos.Interessierte wenden sich bitte an Reinhard
Schwarz, Tel. 65 24.

Förderverein St. Jakobus e.V.
Kappel-Grafenhausen/Rust
Gedächtnistrainings für 60+  -  einmal monatlich 
"Ich weiß es - aber es fällt mir gerade nicht ein"
Wie oft stellen wir fest, dass es uns an Konzentration und
Merkfähigkeit mangelt, dagegen können wir etwas tun!
Die geistige Fitness ist keine Frage des Alters.
Mit dem richtigen Training fördern wir die geistigen Fähig-
keiten wie, Aufmerksamkeit, Wahrnehmung, Merkfähig-
keit, das Gedächtnis und die Informationsverarbeitung.
Das Gedächtnistraining findet 1x monatlich (immer am
letzten Dienstag im Monat) statt.
Wir trainieren in fröhlich-lockerer Atmosphäre unsere Ge-
dächtnisleistung.
Kommen Sie doch einfach (ob Mann oder Frau) zum 1. un-
verbindlichen Schnuppertraining vorbei. Das nächste
Treffen ist am Dienstag, 25.04.17 von 14:30-16:00 Uhr
in der Seniorenwohnanlage Kirchstr. 70, 77966 Kappel-
Grafenhausen. Referentin: Doris Metzger aus Herbolz-
heim, ausgebildete Gedächtnis- u. Hirnleistungstrainerin.

VdK Kappel
Ihr Ortsverband informiert:

Unsere Informations- bzw. Hilfestunden
für den Monat April finden

am Donnerstag, den 20.04.2017
von 17:30-19:30 Uhr

in der Taubergiessenschule Kappel statt.

Für Nichtmitglieder ist die Erstinformation kostenlos.
In dringenden Fällen 

können Sie uns auch weiterhin gerne anrufen.
Friedrich Hauser, Tel. 07822 61469

immer Aktuelles auf unsere Homepage
www.vdk.de/ov-kappel/

Musikkapelle 
Grafenhausen

Volkssportfreunde 
Grafenhausen e.V.

Haben Sie etwas freie Zeit?
Wir brauchen Ihre Hilfe!

Die Nachbarschaftshilfe Kappel-Grafenhausen/Rust

sucht Helferinnen und Helfer.

Wir unterstützen ältere, behinderte oder demenz-
erkrankte Menschen und ihre Angehörigen in ihrem
Alltag zu Hause. 

Wenn Sie Zeit haben diesen Menschen im Haushalt,
bei Einkäufen, beim Spazieren gehen, beim Vorlesen,
usw. oder einfach durch Ihre Anwesenheit zu unter-
stützen, dann melden Sie sich bei uns unter folgender 

Telefon-Nr.: 86 53 74 (AB, wir rufen umgehend zurück)
Mobil-Nr.: 07 82 27 87 27 80
E-Mail: nbh-kgr@t-online.de

Eine Vergütung erfolgt im Rahmen einer Aufwand-
sentschädigung.

Förderverein St. Jakobus e.V.
Kappel-Grafenhausen/Rust


